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 FAKULTÄT FÜR 
 SPRACH-, LITERATUR- UND 
  KULTURWISSENSCHAFTEN 

 
 

Durchführung des Habilitationsverfahrens 
(Habilitationsordnung vom 06. November 2003) 

 
BEWERTUNG DES HABILITATIONSVERFAHRENS (§ 7 HabilO) 

der Philosophischen Fakultäten 
 

Name, Vorname  

Geburtsdatum/-ort  

Adresse 
 

 

Telefon  

E-Mail-Adresse  

Habilitationsfach  

 

Es werden folgende Unterlagen vorgelegt: 

  aktualisierter Lebenslauf 

  Verzeichnis der wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen und der bisher 
abgehaltenen Lehrveranstaltungen 

  Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse 
der Arbeit (max. 10 Seiten) 

  schriftliche Erklärung über selbstständige 
Verfassung und ordnungsgemäße 
Zitierweise 

  schriftliche Erklärung, dass kein anderes 
Habilitationsgesuch eingereicht, kein akad. 
Grad entzogen wurde und kein Verfahren 
anhängig ist 

  vier Druckexemplare der schriftlichen 
 Habilitationsleistung 

  ein digitales Exemplar der schriftlichen 
 Habilitationsleistung (USB-Stick) 

 
 
Vorschlag für die Gutachter:innen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des:der Habilitierenden 


